
SETZEN SIE BEI DER NETTOLOHNOPTIMIERUNG 
AUF EXPERTEN!
Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern Leistungs-
zuwendungen anbieten, die den Nettolohn erhöhen, ohne 
höhere Personalkosten zu verursachen. Dazu nutzen wir 
den gesetzlichen Gestaltungsspielraum, der in mehr als 
20 Lohnbereichen steuerfreie / pauschal besteuerte und 
sozialversicherungsfreie Arbeitgeberleistungen zulässt.

Unsere individuelle Gestaltung ermöglicht für beide Seiten 
die Optimierung der monatlichen Gehaltsbezüge und 
führt bei systematischer Umsetzung zur Einsparung von 
Personalkosten.

Wir bieten Ihnen unsere Beratung und Unterstützung bei 
der Nettolohnoptimierung in Ihrem Unternehmen an – 
vom Projektstart bis zur Umsetzung mit anschließenden 
jährlichen Reviews.

IHRE VORTEILE ALS UNTERNEHMER:

Gestaltungsinstrument bei anstehenden 
 Verhandlungen 

Höhere Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter
Mitarbeiterbindung an ihr Unternehmen
Reduzierung der Lohnnebenkosten im 

 gesetzlichen Rahmen
Überschaubare Kosten, da der Kostenaufwand für 
unsere individuellen Beratungsleistungen einmalig 
anfällt, die jährlichen Reviews nur auf Wunsch erfolgen, 
kein Erfolgshonorar zu zahlen ist und keine dauerhafte 
Vertragsbindung vorausgesetzt wird. Zudem sind 
„projektbezogene“ Leistungen auch für einzelne 
Module möglich.

GESTALTUNGSOPTIONEN DURCH MODULE
WIE Z. B.:

Shopping-/ Tankkarte
Erholungspauschale
Internetzuschuss
Smartphone / Tablet / Telefon
Essensgutscheine 
Werbefl äche
Kindergartenzuschuss (Bundesland abhängig)

 Jobticket
 u.v.m.

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.
Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung.

Nettolohnoptimierung



Ein individueller Gestaltungsrahmen ermöglicht für 
beide Seiten die Optimierung der monatlichen Gehalts-
bezüge und führt bei systematischer Umsetzung zur 
Einsparung Ihrer Personalkosten.

SPRECHEN SIE UNS AN!
Wir unterstützen Sie bei der Implementierung in Ihrem 
Unternehmen. Als Ansprechpartnerin steht Ihnen

Frau Maike Frank
Rechtsanwältin
05 41/ 9 44 22 - 600

und

Frau Rita Massmann
Personalbetriebswirtin (VWA)
05 41/ 9 44 22 - 52
gerne zur Verfügung.

BEISPIEL
An Steuerklasse 1, ledig ohne Kinder, rk.,  
gesetzliche Krankenversicherung Nds.

ARBEITGEBER-
SICHT

Gehalt vor 
Erhöhung

Gehalts- 
erhöhung 
um 150,00 €

Gehalts- 
erhöhung
Alternative 
Bausteine

Brutto 2.400,00 € 2.550,00 € 2.400,00 € 
AG-Anteile KV/PV/RV/AL 
+ Umlagen

488,76 € 519,32 € 488,76 € 

Internetpauschale 25,00 € 
Warengutschein 40,00 € 
Jobticket 60,00 € 
Telefonkostenpauschale 10,00 € 
Werbefläche 15,00 € 
Pauschale LSt. * 25% 6,97 € 
AG-Personalkosten 2.888,76 € 3.069,32 € 3.045,73 € 
Zusätzlicher Aufwand 
Personalkosten AG

180,56 € 156,97 € 

Mtl. Ersparnis AG 23,59 € 
Jährliche Ersparnis AG* 283,08 € 

ARBEITNEHMER-
SICHT

Gehalt Gehalts- 
erhöhung 
um 150,00 €

Gehalts- 
erhöhung
Alternative 
Bausteine

Brutto 2.400,00 € 2.550,00 € 2.400,00 €
AN-Anteile KV/PV/RV/AL 483,00 € 513,19 € 483,00 €
LSt., KiSt., Soli. 299,21 € 339,00 € 299,21 €
Internetpauschale 25,00 €
Warengutschein 40,00 €
Jobticket 60,00€
Telefonkostenpauschale 10,00 €
Werbefläche 15,00 €

Auszahlungsbetrag AN 1.617,79 € 1.697,81 € 1.617,79 €
+ Netto pro Monat Barlohn 80,02 € 0,00
+ Netto pro Monat Sachlohn 150,00 €
+ Netto / Optimierung 69,98 €
+ Netto AN jährlich 839,76 €

PKF WMS GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberater Rechtsanwälte
info@pkf-wms.de  ·   www.pkf-wms.de


